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83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 2002 §37 Abs1;

AWG 2002 §37;

Rechtssatz

Nach dem System des § 37 AWG 2002 können Behandlungsanlagen entweder der sto5ichen Verwertung, also der

endgültigen Verwertung von Abfällen oder der diesen Schritt vorbereitenden Vorbehandlung von Abfällen dienen.

(Hier: Eine Speiseresteentwässerungsanlage, in der Speise- und Küchenabfälle mit Wasser versetzt, vorzerkleinert und

mittels Zentrifugal>ltration in eine feste und ?üssige Fraktion getrennt werden, die dann über die Bioabfallsammlung

der Gemeinde entsorgt bzw in den Abwasserkanal eingeleitet werden, stellt eine solche Anlage zur Vorbehandlung von

nicht gefährlichen Abfällen dar und ist daher als Abfallbehandlungsanlage iSd § 37 Abs 1 AWG 2002 zu qualifizieren.)
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